
STREIT 1 / 95 

Memorandum über gleiches Entgelt für 
gleichwertige Arbeit 

Der Grundsatz „Gleiches Entgelt für gleichwerti­
ge Arbeir" ist in Artikel 119 EG-Vertrag verankert 
(erhärtet durch die Richtlinie 75/ l l 7 /EWG) und 
Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsvorschriften. 
Dennoch wird dieses Prinzip in der Praxis nicht 
vorschriftsmäßig angewandt, wie das Memorandum 
der Kommission vom 30. Juni belege (KOM (94] 6 
endg.). 

Nach wie vor besteht ein Einkommensgefälle zwi­
schen Frauen und Männern, das vor allem in Zeiten 
wirrschaftlicher Schwierigkeiten, die Frauen in der 
Regel stärker betreffen, noch zunimmt. Dennoch ist 
die Wircschafcslage nicht die eigentliche Ursache des 
Problems. Es liegt vielmehr darin begründet, daß ein 
Großteil der Frauen noch immer in den schlechcer­
bezahlcen „Frauenberufen" tätig ist. Diese ge­
schlechtsspezifische Aufspaltung des Arbeitsmarktes 
und die Unterbewertung der von Frauen ausgeübten 
Tätigkeiten verhindern die angemessene Entlohnung 
der Frauen. Noch immer fehle es an objektiven Sy­
stemen der Berufsklassifikation und Arbeicsbewer­
rnng. Typische Frauen berufe werden im Vergleich zu 
typischen Männerberufen fast immer niedriger ein­
gestuft. Bis heute werden für diese Vergleiche keine 
gemeinsamen Normen herangezogen. Es müssen da­
her dringend nicht-diskriminierende Klassifikations­
und Bewertungsverfahren eingeführt werden. 

Damit sich Betroffene auf den Grundsatz des 
gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit berufen 
und die nationalen Gerichte dessen Anwendung 
durchsetzen können, bedarf es der Klärung einiger 
Schlüsselbegriffe (Berufsklassifikation, Arbeitsbewer­
rnng, Diskriminierung, Entgelt). Diesem Präzisie­
rungsbedarf will das Memorandum nachkommen. 

Die Kommission formuliert in dem Memoran­
dum mehrere Punkte, die in jedwede Strategie zur 
praktischen Durchsetzung des Grundsatzes des glei­
chen Entgelts aufgenommen werden sollten. Dies 
sind unter anderem: 
- aussagekräftigere Grunddaten über das Ar­

beitsentgelt von Frauen 
- die bessere Verbreitung von Informationen über 

die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
- eine bessere Schulung der Arbeitgeber und Ge­

werkschaften hinsichtlich der Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleichwer­
tige Arbeit durch Einbeziehung praktischer und 
rechtlicher Aspekte. 

Die Kommission beab ichtigt außerdem die Erarbei­
rnng eines Verhaltenskodexes zu dieser Problematik. 
Auskünfie: Referat „Chancengleichheit", CD V, Europäische Kom­
mission, 200 Rue de /,a Loi, B-1049 Brüssel. 

Mitgeteilt von Heike Diebafl, Barienrode 
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1. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund­
satz verbietet es nicht, Lehrkräfte mit unterschiedlicher 
Qualifikation verschiedenen Vergü.tungsgruppen zuzu­
ordnen. 

2. Die Prüfung einer nach Art. 119 EG- Vertrag 
unzufä.ssigen mittelbaren Diskriminierung erfordert 
zunächst die Bildung von Arbeitnehmergruppen, die 
bei unterschiedlicher Vergütung eine gleiche oder 
gleichwertige Arbeitsleistung erbringen. Anschließend 
ist der Anteil von Männern und Frauen in den Ver­
gleichsgruppen zu ermitteln. Der Tatbestand der mit­
telbaren Diskriminierung ist nur dann erfüllt, wenn 
das Verhältnis von Männern und Frauen bei einer 
Gegenübersteffung der Vergleichsgruppen wesentlich 
voneinander abweicht. 

3. Die an niedersächsischen chulen für geistig Be­
hinderte als Gruppen-/Kfassenleiter eingesetzten Erzie­
her mit sonderpädagogischer Ausbildung steffen eine 
Vergleichsgruppe gegenüber examinierten Sonderschul­
lehrern dar, wenn ihre Tätigkeit gleich bzw. gleichwer­
tig i.S.d Art. 119 EG-Vertrag ist. 

4. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge­
richtshof sind im Beamtenverhältnis stehende Lehrkräf 
te Arbeitnehmer i.S.d. Art. 119 EG-Vertrag. Es bleibt 
offen, ob bei der Berechnung des Anteils von Männern 
und Frauen in den Vergleichsgruppen angesteffte und 
beamtete Lehrkräfte zusammenzuzählen sind. 

5. Die Landesarbeitsgerichte sind bei der Zurückver­
weisung des Rechtsstreits an die rechtliche Würdigung 
des Sachverhalts durch das Revisionsgericht gebunden 
(§ 565 Abs. 2 ZPO). Dies gilt auch bei Anwendung von 
Vertragsrecht der Europäischen Un'ion, soweit die Zu­
rückverweisung zum Zweck der ergänzenden Tatsa­
chenfeststeffung erfolgt. 

Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 23.2.1994 - 4 AZR 
219/93-

Aus dem Sachverhalt: 
Die Parteien streiten über die zutreffende Ein­

gruppierung der Klägerin 
Nach dem schriftlichen Arbeitsvertrag bestimmt 

sich das Arbeitsverhältnis nach dem Bundes-Ange­
stelltentarifvertrag (BAT) und den diesen ergänzen­
den oder ändernden Tarifverträgen sowie den on­
derregelungen für Angestellte als Lehrkräfte (SR 2 1 
BAT) und den Eingruppierungserlassen des ieder­
sächsischen Kulmsministers in der jeweils geltenden 
Fassung. 


